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Fahrbare 
Hubarbeitsbühnen

● Nur Hubarbeitsbühnen benut-
zen, die vor der ersten Inbetrieb-
nahme von einem Sachverstän-
digen geprüft wurden (siehe
Prüf-
bescheinigung) oder bei denen
die CE-Kennzeichnung angebracht
ist und die
Konformitätserklärung vorliegt.

Aufstellung

● Hubarbeitsbühne entsprechend
der Betriebsanleitung standsi-
cher aufstellen und betreiben �.
● Bei Aufstellung und Betrieb auf
Quetsch- und Scherstellen achten.

Betrieb

● Hubarbeitsbühne nicht über-
lasten.
● Den Bereich unter seitlich 

Weitere Informationen:

Betriebssicherheitsverordnung
BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“

ausgeschwenkten Arbeitsplatt-
formen von Hubarbeitsbühnen
sichern, wenn sie im Verkehrs-
bereich von Straßenfahrzeugen
niedriger als 4,50 m über
Gelände abgesenkt sind.
● Bei Arbeiten im öffentlichen
Straßenverkehr gelbe Blinkleuch-
ten einschalten �.
● Arbeiten im Bereich Spannung
führender elektrischer Freileitun-
gen nur durchführen, wenn die
Hubarbeitsbühne entsprechend
der Nennspannung, mindestens
aber für 1000 V, isoliert ist. 
Bei diesen Arbeiten müssen sich
mindestens zwei Personen auf
der Arbeitsbühne aufhalten.
● Klappbare Schutzgeländer vor
Arbeitsbeginn in Schutzstellung
bringen �.
● Vor und beim Betrieb auf ein-
wandfreien Zustand und Wirksam-
keit der Sicherheitseinrichtungen
achten.
● Beim Verfahren der Hubar-
beitsbühne dürfen sich Beschäf-

tigte nur auf der Arbeitsbühne
aufhalten, wenn dies im Prüfbuch
bescheinigt ist.
● Für die Bedienung von Hub-
arbeitsbühnen nur Personen ein-
setzen, die
– mindestens 18 Jahre alt und

zuverlässig sind,
– in der Bedienung unterwiesen

sind,
– vom Unternehmer hierzu

schriftlich beauftragt sind.

Prüfungen

● Hubarbeitsbühnen nach Einsatz-
bedingungen, mindestens jedoch
einmal jährlich, von einem Sach-
kundigen prüfen lassen. Nach-
weis dem Prüfbuch beiheften.
● Arbeitstäglich Funktionsproben
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